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	Waffen- und Jagdangelegenheiten
	Lfd. Nr. der Jagdscheinliste
	[bookmark: F0001]     


	Polizei -J4-
	(nicht vom Antragsteller auszufüllen)
	

	Grüner Deich 1, 20097 Hamburg

	

	Jagdscheinantrag

	

	Personenbezogene Fragen werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Antrages gestellt und sind nach § 17 Bundesjagdgesetz zu beantworten.

	

	|_|
	3-Jahres-Jagdschein

	|_|
	1-Jahres-Jagdschein

	|_|
	Jahres-Jugend-Jagdschein

	|_|
	Ausländerjagdschein

	|_|
	3-Jahres-Falkner-Jagdschein

	|_|
	Tages-Jagdschein

	

	
	für die Zeit vom
	[bookmark: F0008]     

	bis
	[bookmark: F0009]     

	

	
	(gültig für 14 aufeinanderfolgende Tage)
	

	

	Der letzte Jagdschein wurde ausgestellt

	

	am
	[bookmark: F0010]     


	

	von
	[bookmark: F0011]     


	

	Daten zur Person

	

	Name
	[bookmark: F0012]     


	ggf. Geburtsname
	[bookmark: F0041]     


	Vornamen
	[bookmark: F0013]     


	geboren am
	[bookmark: F0014]     


	in
	[bookmark: F0015]     


	Staatsangehörigkeit
	[bookmark: F0016]  


	Straße / Hausnummer
	[bookmark: F0017]     


	PLZ / Wohnort
	[bookmark: F0018]     


	Telefon
	[bookmark: F0019]     

	Mobil
	[bookmark: F0020]     


	E-Mail
	[bookmark: F0064]     


	

	Wohnanschriften der letzten zehn Jahre (Jahr / Ort / Land)

	

	Straße / Hausnummer
	[bookmark: F0042]     


	PLZ / Ort
	[bookmark: F0043]     


	Bundesland
	[bookmark: F0065]     


	Staat
	[bookmark: F0044]     

	Jahr
	[bookmark: F0045]    


	

	Straße / Hausnummer
	[bookmark: F0046]     


	PLZ / Ort
	[bookmark: F0047]     


	Bundesland
	[bookmark: F0066]     


	Staat
	[bookmark: F0048]     

	Jahr
	[bookmark: F0049]    


	

	Straße / Hausnummer
	[bookmark: F0050]     


	PLZ / Ort
	[bookmark: F0051]     


	Bundesland
	[bookmark: F0067]     


	Staat
	[bookmark: F0052]     
































































































	Jahr
	[bookmark: F0053]    


	

	Beigefügt sind:

	

	
	wird von der Dienststelle ausgefüllt
	

	· 
	das Zeugnis des jagdlichen Prüfungsausschusses (nur bei Erstantrag)
	
	|_| ja
	|_| nein
	

	· 
	der Nachweis der Jagdhaftpflichtversicherung
	
	|_| ja
	|_| nein
	

	· 
	ein Lichtbild.
(nur bei Erstantrag)
	
	|_| ja
	|_| nein
	

	

	

	Hinweis

	Nach § 15 Abs. 2 Hamburgisches Jagd-Gesetz ist jeder Jagdscheininhaber / jede Jagdscheininhaberin verpflichtet, die Ausübung seines / ihres gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungs- oder Rücktrittsrechts der Haftpflichtversicherung unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen.

	

	[bookmark: F0027]|_|
	Ich bin in keinem Jagdbezirk als Eigentümer/in, Nießbraucher/in, Pächter/in oder aufgrund einer

	
	entgeltlichen ständigen Jagderlaubnis zur Jagd befugt

	[bookmark: F0028]|_|
	Ich bin in folgenden Jagdbezirken zur Jagd befugt:

	

	Lfd.
Nr.
	Ort und Bezeichnung
der Jagd
	Rechtsgrundlage der Jagdbefugnis
(Eigentum, Nießbrauch, Alleinpacht,
Mitpacht, Unterpacht, Jagderlaubnis)
	Fläche, für die
die Jagderlaubnis besteht
in ha

	[bookmark: F0029]  

	[bookmark: Text1]     

	     

	     


	  

	     

	     

	     


	[bookmark: F0031]  

	     

	     

	     


	
	Gesamtfläche in Hektar:
	[bookmark: F0032]     


	

	Erläuterungen:

	

	1.
	Als Fläche ist einzutragen, sofern in einem Jagdbezirk

	

	
	a)
	eine Person allein zur Jagd befugt ist: die gesamte Fläche;

	

	
	b)
	mehrere Personen als Mitpächter/innen zur Jagd befugt sind: die anteilige Fläche (z.B. bei 3 Mitpächter/innen ⅓);

	

	
	c)
	entgeltliche Jagderlaubnisse erteilt sind: sowohl für den / die Revierinhaber/in als auch die Erlaubnisnehmer/innen die anteilige Fläche (wie bei Mitpächtern/innen, z.B. 1 Revierinhaber/in, 2 Erlaubnisnehmer/innen = ⅓ Anteil).

	

	2.
	Unterverpachtete Flächen sind von der Gesamtfläche abzuziehen

	

	3.
	Eine unentgeltliche Jagderlaubnis oder eine Erlaubnis zu Einzelabschüssen ist nicht zu berücksichtigen. Eine entgeltliche Jagderlaubnis ist auch dann voll zu berücksichtigen, wenn sie inhaltlich beschränkt ist (z.B. nur für Niederwild oder nur für eine bestimmte Wildart).

	

	Ich wurde darauf hingewiesen, dass die zuständige Behörde nach § 17 Bundesjagdgesetz meine persönliche Zuverlässigkeit sowie meine körperliche Eignung zu prüfen hat.
Ich bin damit einverstanden, dass die zuständige Behörde die hierfür erforderlichen Daten, Ergebnisse und Feststellungen von dem örtlich zuständigen Jägermeister und den gesetzlich vorgesehenen Stellen abfragen und sich übermitteln lassen darf.

	

	[bookmark: F0033]     


	Datum, Unterschrift des Antragstellers
	

	

	

	Vfg.:

	

	1.
	Nach erfolgter / abgeschlossener Zuverlässigkeitsprüfung wurde beantragter Jagdschein erteilt.

	

	
	vom
	[bookmark: F0034]     

	bis
	[bookmark: F0035]     


	

	2.
	[bookmark: F0062]|_|
	Der Jagdschein wurde persönlich ausgehändigt.

	
	
	

	
	[bookmark: F0063]|_|
	Der Jagdschein wurde abgesandt.

	

	3.
	Gebühr festgesetzt

	

	
	[bookmark: F0037]      EUR

	

	
	
	

	
	
	

	
	[bookmark: F0038]     

	[bookmark: F0039]     


	4.
	Datum / Unterschrift
	

	

	[bookmark: F0040]     


	Raum für Quittungsbeleg
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